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Beschluss des Jugendhilfeausschusses 
 
Zuschrift des Bezirksamtes Wandsbek vom 29.06.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Beschluss hat der Jugendhilfeausschuss folgendes Anliegen dargestellt: 
 
Die zuständige Fachbehörde wird aufgefordert, 
 

1. gemäß § 74 Abs. 5 SGB VIII zeitnah sicherzustellen, dass die Zuwendungen für 
Personalkosten im Bereich SAJF bzw. entsprechende Mittelzuweisungen an das 
Bezirksamt in der erforderlichen Höhe gewährt werden, so dass auch die 
erforderlichen Tarifsteigerungen (Überleitung in die S-Tabelle) vollumfänglich 
abgebildet werden; 
 

2. dem Ausschuss über den weiteren Sachstand zu berichten. 
 
 
Dazu nimmt die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 
(Sozialbehörde) wie folgt Stellung: 
 
Die Sozialbehörde ist bemüht, für eine auskömmliche Versorgung der Bedarfe im Bereich 
der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) zu sorgen. Die 
Planungen sind jeweils innerhalb der vom Senat im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
festgelegten Eckwerte vorzunehmen. Die Verantwortung für eine vorausschauende 
Planung obliegt den Bezirken. 
 
Der Sozialbehörde ist es in den vergangenen Jahren gelungen, dass die Finanzmittel für 
SAJF auch unterjährig erhöht wurden. Das Bezirksamt Wandsbek hatte zur Deckung von 
Tarifsteigerungen oder sonstigen Bedarfen jeweils den zugehörigen Anteil der Mittel 
erhalten. 
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Die Sozialbehörde ist weiterhin bemüht, für eine auskömmliche Versorgung der Bedarfe 
im Bereich der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe zu sorgen. Wie 
auch in den Vorjahren finden Verhandlungen zur unterjährigen Aufstockung der Mittel 
innerhalb des laufenden Jahres statt. Dieses Verfahren ist in 2021 (für 2021) noch nicht 
abgeschlossen. Durch die veränderte Zeitleiste des Haushaltsbeschlusses für 2021/22 
hat sich dieses Verfahren verzögert. Die Bezirksämter werden durch die Sozialbehörde 
regelhaft über den Stand informiert.  
 
Sofern es gelingen sollte, zusätzliche Finanzmittel zu bekommen, erhalten die Bezirks-
ämter unverzüglich eine Rückmeldung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

 




